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Schätzungen zufolge wird in Europa jedes fünfte Kind (ONE in FIVE) Opfer sexueller Gewalt 
– in Form von Inzest, Pornografie, Prostitution, Menschenhandel, Verführung, Übergriffen 
im Internet, sexuellem Missbrauch oder sexueller Ausbeutung. Angesichts der Dimension 
des Problems rief der Europarat 2010 die Kampagne ONE in FIVE ins Leben. Sie dient 
dazu, alle Akteure – Kinder, Eltern und Erzieher – zu sensibilisieren und die Ratifizierung 
und Umsetzung der Konvention des Europarates zum Schutz der Kinder vor Ausbeutung 
und sexueller Gewalt – Konvention von Lanzarote – durch die 47 Mitgliedsländer des 
Europarates sowie durch andere Staaten zu fördern.

Es ist Aufgabe der Gemeinden und Regionen ebenso wie der nationalen Regierungen, die 
Menschenrechte der Bürger zu schützen. Dies beinhaltet insbesondere den Schutz und 
die Gewährleistung der Sicherheit und des Wohlergehens von Kindern und Jugendlichen, 
die auf ihrem Gebiet ansässig sind. Hilfsdienste für Opfer von Gewalt und sexuellem 
Missbrauch sind mehrheitlich auf lokaler Ebene angesiedelt. Auf dieser Ebene sind auch 
die Maßnahmen zur Prävention und Sensibilisierung am wirksamsten. Die Gemeinden und 
Regionen stehen daher an vorderster Front im Kampf gegen sexuelle Gewalt an Kindern 
und müssen Strategien und Aktionspläne zur Bekämpfung dieser Fälle ausarbeiten und 
präventiv agieren. 

Der Kongress der Gemeinden und Regionen des Europarates schuf den Pakt der Städte 
und Regionen gegen Gewalt an Kindern, um die Behörden bei ihrem Kampf gegen 
sexuelle Ausbeutung und sexuellen Missbrauch zu unterstützen. Er stellt darin eine Liste 
von Initiativen und politischen Maßnahmen vor, die auf lokaler und regionaler Ebene zur 
Einrichtung entsprechender Dienste für Kinder, zum Schutz der Kinder und zur Prävention 
vor Akten der sexuellen Gewalt in der Gebietskörperschaft zu ergreifen sind. 
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Der Europarat ist Europas führende Organisation  
für Menschenrechte. Er hat 47 Mitgliedsstaaten,  
von denen 28 auch Mitglied der Europäischen Union sind. 
Der Kongress der Gemeinden und Regionen vertritt die Gemeinden  
und Regionen und gewährleistet die Förderung der bürgernahen Demokratie. 
Er setzt sich aus zwei Kammern, der Kammer der Gemeinden und der Kammer 
der Regionen, zusammen und umfasst 318 Vollmitglieder und 318 Stellvertreter, 
die mehr als 200.000 europäische Gebietskörperschaften vertreten.


